
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/6/29 98/07/0146
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.2000

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

AVG §56;

AVG §67a Abs1 Z2;

WRG 1959 §31 Abs3;

Rechtssatz

Soferne nicht Gefahr im Verzuge vorliegt, hat die Beh den Auftrag nach § 31 Abs 3 WRG bescheidmäßig zu erlassen

(Hinweis E VS 17.1.1995, 93/07/0126, VwSlg 14193 A/1995).

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung konstitutive

Bescheide
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